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 GEMEINDE HOLLE   

 Landkreis Hildesheim                            

   
  
  

 

 

1. Nachtrag zur Satzung über Aufwandsentschädigung und Ersatz 

für Auslagen und Verdienstausfall 

(Entschädigungssatzung) vom 07.12.2017 

 

 
Aufgrund der §§ 10, 44 und 55 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nieders. GVBl. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung 
hat der Rat der Gemeinde Holle in seiner Sitzung am 22.02.2018 folgenden 1. Nach-
trag zur Entschädigungssatzung vom 07.12.2017 beschlossen: 
 

 

1. § 3 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

Beim Zusammentreffen mehrerer Funktionen nach Nrn. 1 bis 4 wird nur die je-
weils höchste Aufwandsentschädigung gezahlt. 
 
 

2. § 4 Abs. 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
 
Ratsmitglieder, die Mitglieder der Ortsräte und sonstige Mitglieder von Ratsaus-
schüssen erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Ratsgremien und sonsti-
gen Terminen, zu denen die Gemeinde eingeladen hat, eine Aufwandsentschä-

digung als Sitzungsgeld in Höhe von 20 € für den Sitzungstag. 
 

Dauert die Sitzung länger als sechs Stunden oder finden am selben Tag mehre-
re Sitzungen statt, die zusammen über sechs Stunden dauern, wird ein zweites 
Sitzungsgeld gezahlt. 

 
3. Dieser 1. Nachtrag tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft. 

 
 
 
Holle, den 22.02.2018 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Huchthausen 


